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Arbeitsausfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus 

 
 
1. Ausgangslage 

 

Anfangs Januar 2020 wurde in China ein neuartiges Coronavirus entdeckt, welches von der 

Weltgesundheitsorganisation mit 2019-nCoV bezeichnet wird. Verschiedene Grossstädte in 

China sind nach wie vor abgeriegelt. Reisen aus bzw. in diese Regionen sind zurzeit nur mit 

einer Sondergenehmigung möglich. Es ist unklar, wie lange diese Einschränkungen und 

Vorschriften gelten. Andere europäische Länder sind ebenfalls von diesem Virus betroffen. 

Somit ist nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Massnahmen folgen werden. Davon ist 

auch die Schweizer Wirtschaft betroffen, weshalb damit zu rechnen ist, dass Arbeitgeber 

Voranmeldungen von Kurzarbeit einreichen werden. 
 

2. Sinn und Zweck von Kurzarbeitsentschädigung 

 

Kurzarbeit bedeutet die durch den Arbeitgeber im Einverständnis mit den betroffenen 

Arbeitnehmenden angeordnete vorübergehende Reduktion der vertraglichen Arbeitszeit, 

wobei die arbeitsrechtliche Vertragsbeziehung aufrecht erhalten bleibt. Durch die 

Kurzarbeitsentschädigung (KAE) wird ein anrechenbarer Arbeitsausfall angemessen 

entschädigt. Damit sollen Arbeitslosigkeit verhindert und Arbeitsplätze erhalten werden.  
 

3. Unternehmen wollen KAE wegen des Coronavirus beantragen. Ist das möglich? 

 

Grundsätzlich ja, unter zwei Voraussetzungen: 

Bei der Entschädigung von Arbeitsausfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gilt es 

zu unterscheiden, ob der Arbeitsausfall auf die Abriegelung der Städte (behördliche 

Massnahme) oder auf die Nachfragerückgänge infolge von Infizierungsängsten 

(wirtschaftliche Gründe) zurückzuführen ist. 

 
a) Behördliche Massnahmen (Art. 32 Abs. 3 AVIG i.V.m. Art. 51 Abs. 1 AVIV) 

Mit KAE werden Arbeitsausfälle entschädigt, die auf behördliche Massnahmen (z. B. 

Abriegelung von Städten) oder andere nicht vom Arbeitgeber zu vertretende Umstände 

zurückzuführen sind. Dies unter der Voraussetzung, dass die betroffenen Arbeitgeber die 

Arbeitsausfälle nicht durch geeignete, wirtschaftlich tragbare Massnahmen vermeiden oder 

keinen Dritten für den Schaden haftbar machen können. 

 

b) Wirtschaftliche Gründe (Art. 32 Abs. 1 Bst. a AVIG) 

Mit KAE können Arbeitsausfälle entschädigt werden, die auf wirtschaftliche Gründe 

zurückzuführen und unvermeidbar sind. Wirtschaftliche Gründe umfassen sowohl 

konjunkturelle als auch strukturelle Gründe, welche einen Nachfrage- bzw. Umsatzrückgang 

zur Folge haben. 
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4. Was ist zudem zu beachten? 

 

In beiden oberwähnten Konstellationen müssen insbesondere die folgenden weiteren 

Voraussetzungen erfüllt werden, damit ein Arbeitnehmer Anspruch auf KAE hat: 

 das Arbeitsverhältnis darf nicht gekündigt sein (Art. 31 Abs. 1 Bst. c AVIG) 

 der Arbeitsausfall ist voraussichtlich vorübergehend und es darf erwartet werden, dass 

durch Kurzarbeit die Arbeitsplätze erhalten werden können (Art. 31 Abs. 1 Bst. d AVIG) 

 die Arbeitszeit ist kontrollierbar (Art. 31 Abs. 3 Bst. a AVIG) 

 der Arbeitsausfall macht je Abrechnungsperiode mindestens 10 Prozent der 

Arbeitsstunden aus (Art. 32 Abs. 1 Bst. b AVIG) 

 der Arbeitsausfall wird nicht durch Umstände verursacht, die zum normalen 

Betriebsrisiko gehören (Art. 33 Abs. 1 Bst. a AVIG) 

 
5. Was bedeutet «normales Betriebsrisiko» im Zusammenhang mit dem Coronavirus? 

 

Das SECO erachtet das unerwartete Auftreten des neuen Coronavirus und dessen 
Auswirkungen als nicht zum normalen Betriebsrisiko gehörend.  

 
6. Können somit alle Unternehmen mit Verweis auf den Coronavirus KAE beantragen? 

 

Nein. Der generelle Verweis auf den neuen Coronavirus reicht nicht aus, um einen Anspruch 

auf KAE zu begründen. Vielmehr müssen die Arbeitgeber weiterhin glaubhaft darlegen, 

weshalb die in ihrem Betrieb zu erwartenden Arbeitsausfälle auf das Auftreten des Coronavirus 

zurückzuführen sind. Der Arbeitsausfall muss somit in einem adäquaten 

Kausalzusammenhang mit dem Auftreten des Virus stehen. 

 

7. Wo können die Unternehmen KAE beantragen? 

 

Voranmeldungen von Kurzarbeit muss der Arbeitgeber bei der zuständigen Kantonalen 

Amtsstelle (KAST) einreichen. Diese wird zudem allfällige Fragen bezüglich dem Anspruch auf 

KAE beantworten. Zuständig für die Bearbeitung der Voranmeldung ist die KAST des Kantons, 

in dem sich der Betrieb oder die Betriebsabteilung befindet.  


